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1. Einleitung 

Anhand des Beispiels des Förderprogramms des Bundes „Demokratie leben!“1 stellt dieser Sach-
stand dar, inwieweit staatliche Förderprogramme einer formell-gesetzlichen Grundlage bedürfen 
(dazu unter 2.) und inwieweit zu deren Durchführung erlassene Förderrichtlinien gerichtlich 
überprüfbar sind (dazu unter 3.). 

Mit dem Programm „Demokratie leben!“ fördert das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) seit 2015 zivilgesellschaftliches Engagement für ein vielfältiges und 
demokratisches Miteinander und die Arbeit gegen Radikalisierungen und Polarisierungen in der 
Gesellschaft.2 Zu diesem Zweck werden zivilgesellschaftliche Projekte aus drei verschiedenen 
Handlungsfeldern mit Mitteln des Programms gefördert. Auf diese Weise sollen zum einen das 
Verständnis für die Demokratie, die demokratische Bildung und der gesellschaftliche Zusammen-
halt gestärkt werden (Handlungsfeld „Demokratie fördern“). Zum anderen sollen gruppenbezo-
gene Menschenfeindlichkeit und Mehrfachdiskriminierungen bekämpft und die Anerkennung 
und Wertschätzung gesellschaftlicher Vielfalt unterstützt werden (Handlungsfeld „Vielfalt gestal-
ten“). Des Weiteren soll das Förderprogramm die Entstehung jeglicher extremistischer Einstellun-
gen verhindern und Radikalisierungsprozesse möglichst frühzeitig unterbrechen (Handlungsfeld 
„Extremismus vorbeugen“). 

Die Mittel des Programms wurden seit 2015 jährlich haushaltsplanmäßig bereitgestellt.3 Außer-
dem hat das BMFSFJ eine Förderrichtlinie4 erlassen. Diese Richtlinie enthält Maßgaben für die 
Entscheidung über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Programm „Demokratie leben!“.  

2. Erforderlichkeit einer formell-gesetzlichen Grundlage 

Nach Ansicht der Rechtsprechung und der überwiegenden Literatur reicht das jeweilige Haus-
haltsgesetz in Verbindung mit dem Ansatz im Haushaltsplan als Rechtsgrundlage für die Ge-
währung von Subventionen grundsätzlich aus.5  

Darüber hinaus soll eine weitergehende parlamentsgesetzliche Regelung allerdings erforderlich 
sein, soweit die Gewährung von Subventionen für die Verwirklichung von Grundrechten – sei es 

 

1 Umfassende Informationen zum Förderprogramm sind auf der Webseite „Demokratie leben!“ verfügbar. 

2 Vgl. zu Ziele und Inhalten i.Ü. die Erläuterungen auf der Webseite des Förderprogramms „Demokratie leben!“. 

3 Siehe beispielhaft für 2024: Bundeshaushaltsplan 2024, Einzelplan 17 (Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Sport), Kapitel 1702, Anlage zum Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für 
das Haushaltsjahr 2024 (Haushaltsgesetz 2024 – HG 2024) vom 10. Februar 2024, BGBl 2024 I Nr. 38, Nr. 65, 
online abrufbar hier.  

4 Richtlinie zur Förderung von Projekten der Demokratieförderung, der Vielfaltgestaltung und zur Extremis-
musprävention (Förderrichtlinie Demokratie leben!) vom 5. August 2019, GMBl. 2022 Nr. 35 S. 810, online ab-
rufbar hier. 

5 BVerwGE 58, 45 (48); 90, 112 (126); Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2015, Art. 20 Rn. 107 f.; Grzeszick, 
in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, 103. EL Januar 2024, Art. 20 Rn. 118; Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 18. Aufl. 2024, 
Art. 20 Rn. 75; a.A.: Sommermann, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 20 Rn. 281 f. 

https://www.demokratie-leben.de/das-programm/ueber-demokratie-leben
https://www.demokratie-leben.de/das-programm/ueber-demokratie-leben
https://www.bundeshaushalt.de/static/daten/2024/soll/Bundeshaushalt-2024.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/201792/d015cad643fed4a61b730880904bf71a/foerderrichtlinie-des-bundesprogramms-demokratie-leben-aenderung-2022-data.pdf
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des Leistungsempfängers oder Dritter, z.B. Konkurrenten – eine erhebliche, insbesondere existen-
tielle6, Bedeutung hat.7 Für nötig hielt die Rechtsprechung dies etwa bei inhaltlich nicht neutral 
wirkenden Pressesubventionen8 oder bei staatlichen Zuwendungen an einen privaten Verein, 
dessen Ziel darin besteht, die Öffentlichkeit vor den von bestimmten Religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaften ausgehenden Gefahren zu warnen.9 Im Einzelnen führte das Gericht in 
der letztgenannten Entscheidung aus: 

  Die Förderung privater Vereine, deren sich der Staat bedient, um die Öffentlichkeit vor dem 
Wirken bestimmter religiöser oder weltanschaulicher Bewegungen zu warnen, ist mit speziel-
len grundrechtlichen Freiheitsrisiken verbunden, die bei der Entscheidung über den Sinn 
und die Notwendigkeit einer solchen Förderung mitbedacht werden müssen. Zwar ist der 
Staat in Anbetracht grundrechtsgefährdender Aktivitäten von Religions- oder Weltanschau-
ungsgemeinschaften weder durch die Garantie der Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
[…] noch durch das hieran anknüpfende Gebot der religiös-weltanschaulichen Neutralität […] 
an einem aktiven Schutz der bedrohten Grundrechte gehindert. Doch ist das verfassungs-
rechtliche Neutralitätsgebot jedenfalls dann verletzt, wenn er mit dieser Absicht einen priva-
ten Verein fördert, der seinerseits auf religiöser oder weltanschaulicher Grundlage arbeitet, 
also an der religiös-weltanschaulichen Auseinandersetzung nicht neutral, sondern parteige-
bunden mitwirkt. Ferner ist zu bedenken, daß der Staat, wenn er sich selbst warnend über 
das Wirken bestimmter Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften äußert, hierbei im 
Interesse der betroffenen Grundrechtsträger der Pflicht zur Zurückhaltung und Sachlichkeit 
unterliegt […]. Diese rechtlichen Bindungen kann er nicht in der Weise abstreifen, daß er sich 
der Hilfe eines privaten Vereins versichert, der die ihm zustehende, grundrechtlich verbürgte 
Meinungsfreiheit bis zu der Grenze der Schmähkritik nutzen kann. Die damit den Staat tref-
fende Pflicht, bei Förderungsmaßnahmen der hier in Rede stehenden Art strikt auf Neutralität 
zu achten sowie auch im Verhältnis der Grundrechtsträger untereinander eine willkürliche 
oder unverhältnismäßige Beschränkung des Grundrechts aus Art. 4 zu vermeiden, führt eben-
falls zum Erfordernis einer speziellen gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage.10 

Bislang hat die Rechtsprechung diese spezifisch an das Grundrecht der Glaubens- und Religions-
freiheit aus Art. 4 Abs. 1 GG anknüpfende Betrachtungsweise nicht ausdrücklich auf andere ver-
fassungsrechtlich geschützte Positionen, wie etwa die Rechtsstellung der politischen Parteien 
nach Art. 21 GG, ausgedehnt.  

Ohnehin fördert das Programm „Demokratie leben!“ aber, wie eingangs dargelegt, ganz allgemein 
zivilgesellschaftliches Engagement für Demokratie und Vielfalt und gegen jede Form von 

 

6 BVerfGE 125, 175 (223). 

7 BVerwGE 58, 45 (48); 90, 112 (126). 

8 BVerfGE 80, 124 (132). 

9 BVerwGE 90, 112 (126). 

10 BVerwG, a.a.O. [Auslassungen durch Verf.]. 
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Extremismus, ist also nicht gegen ein bestimmtes politisches Lager oder eine bestimmte politi-
sche Partei gerichtet.  

3. Gerichtliche Überprüfbarkeit von Förderrichtlinien 

Die Vergabe staatlicher Zuwendungen richtet sich im Einzelnen nach den Maßgaben der §§ 44 
Abs. 1 Satz 1, 23 Bundeshaushaltsordnung (BHO)11 und den Allgemeinen Verwaltungsvorschrif-
ten zur Bundeshaushaltsordnung (VV-BHO)12. Gemäß Nr. 15.2 zu § 44 VV-BHO kann das zustän-
dige Bundesministerium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen für ein-
zelne Zuwendungsbereiche abweichende Verwaltungsvorschriften (z. B. Förderrichtlinien) erlas-
sen. Die Förderrichtlinien können insofern als besondere Verwaltungsvorschriften angesehen 
werden.13 Zwar enthalten sie abstrakt-generell gefasste Vorgaben für die Vergabe von Fördermit-
teln, jedoch kommt ihnen mangels unmittelbarer Außenwirkung kein Rechtssatzcharakter zu.14 
Sie richten sich gerade nicht an die Zuwendungsempfänger, sondern ausschließlich an die für 
die Verteilung der Fördermittel zuständige Stelle.15 Anders als Gesetze und Rechtsverordnungen 
begründen sie nicht bereits durch ihr bloßes Vorhandensein Rechte des Bürgers, sondern lenken 
lediglich die Ausübung des Ermessens bei der Vergabe von Fördermitteln im Einzelfall.16 

Diese Einordnung der Förderrichtlinien als ermessenslenkende Verwaltungsvorschriften hat er-
hebliche Auswirkungen auf ihre Überprüfbarkeit. Hierzu hat das Bundesverwaltungsgericht in 
einem wegweisenden Urteil ausgeführt: 

  Hat die Exekutive durch ein (wenn auch nur Haushalts-)Gesetz die Befugnis erhalten, durch 
Richtlinien zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen zweckbestimmte Zuwendungen 
an den gesetzlich festgelegten „Empfängerkreis“ zu verteilen sind, dann sind diese – für den 
Bereich der gesetzesfreien Erfüllung öffentlicher Aufgaben erlassenen – Richtlinien grund-
sätzlich keiner richterlichen Interpretation unterworfen. Der Richter hat nach dem Grundsatz 
der Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 und 3 GG) und im Hinblick auf Art. 19 Abs. 4 GG zu prü-
fen, ob aufgrund einer solchen Richtlinie überhaupt eine „Verteilung“ öffentlicher Mittel vor-
genommen werden darf (Vorbehalt des Gesetzes) und bejahendenfalls, […] ob bei Anwen-
dung der Richtlinien in Einzelfällen, in denen die begehrte Leistung versagt worden ist, der 
Gleichheitssatz verletzt oder der Rahmen, der durch die gesetzliche Zweckbestimmung gezo-
gen ist, nicht beachtet worden ist. Bei der Prüfung, ob eine solche Nichtbeachtung vorliegt, 
macht es keinen Unterschied, ob die zur Bewilligung zuständige Stelle sich bei der 

 

11 Bundeshaushaltsordnung (BHO) vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1284), zuletzt geändert durch Artikel 12 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 412). 

12 Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung (VV-BHO) vom 14. März 2001 (GMBl. 2001 
Nr. 16/17/18, S. 307) in der Fassung des BMF-Rundschreibens vom 15. November 2023 - II A 3 - H 1012-
6/23/10001 :007 -, hier online abrufbar. 

13 Rossi, in: Gröpl, Bundeshaushaltsordnung/Landeshaushaltsordnungen, 2. Aufl. 2019, BHO, § 44 Rn. 18. 

14 BVerwGE 58, 45 (49 f.). 

15 Rossi, in: Gröpl, Bundeshaushaltsordnung/Landeshaushaltsordnungen, 2. Aufl. 2019, BHO, § 44 Rn. 21. 

16 VG Schwerin (Kammer), Urt. v. 12.03.2013 - 3 A 450/11. 

https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_14032001_DokNr20110981762.htm
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Entscheidung des Einzelfalles auf den schlichten Wortlaut der Richtlinien berufen oder die-
sen ihrerseits interpretiert hat; entscheidend ist, ob das Ergebnis des Einzelfalles im Wider-
spruch zum gesetzlich bestimmten Förderungszweck steht. 

  Verteilungsmaßstäbe, die in Richtlinien niedergelegt sind, die […] ihre gesetzliche Grundlage 
im Haushaltsgesetz einschließlich Bundeshaushaltsplan – also in einem lediglich formellen 
Gesetz – haben, sind hiernach als Ermessensrichtlinien besonderer Art anzusehen. Sie erfül-
len zwar im Bereich der darreichenden Verwaltung eine Funktion, die in der Regel Rechts-
normen zukommt. Das aber berechtigt den Richter nicht, sie wie Rechtsnormen auszulegen. 
Die Überprüfung der Anwendung solcher Richtlinien durch die Verwaltungsgerichte hat sich 
im Hinblick auf Art. 19 Abs. 4 GG an den Maßstäben zu orientieren, die in § 114 VwGO für 
die Fälle gesetzt sind, in denen die Behörden durch Rechtsvorschriften des materiellen 
Rechts ermächtigt worden sind, nach ihrem Ermessen zu handeln.17 

Aus den Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts wird deutlich, dass die Maßgaben der 
Förderrichtlinie nicht abstrakt an den Bestimmungen des Grundgesetzes gemessen werden kön-
nen. Vielmehr kann nur die einzelne Vergabeentscheidung selbst auf Ermessensfehler i.S.d. 
§ 114 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)18 überprüft werden. 

*** 

 

17 BVerwGE 58, 45 (51) [Hervorhebungen und Auslassungen durch Verf.]. 

18 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), 
zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409). 
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